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§ 86 EisbBBV Sicherheit der
Bahnbenützenden bei

Bahnsteigzugängen
 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

1. (1)Bahnbenützende sind vor Gefährdung durch Fahrten zu schützen. Fahrten über schienengleiche

Bahnsteigzugänge dürfen nur im betrieblich notwendigen Ausmaß und unter Einhaltung der Bestimmungen der

Abs. 2 bis 4 zugelassen werden.

2. (2)Müssen Zugfahrten über schienengleiche Bahnsteigzugänge zugelassen werden, sind die schienengleichen

Bahnsteigzugänge zu beaufsichtigen oder zu sperren. Die Beaufsichtigung oder Sperrung darf entfallen, wenn die

Bestimmungen des § 20 Abs. 5 eingehalten sind und

1. 1.die zulässige Geschwindigkeit in diesem Bereich 40 km/h nicht überschreitet und

2. 2.die gemäß § 20 Abs. 5 Z 3 zu gewährleistende Sichtweite nicht durch abgestellte Schienenfahrzeuge

eingeschränkt wird.

3. (3)Wird beim Anfahren einer Zugfahrt vor einem schienengleichen Bahnsteigzugang erkannt, dass

Bahnbenützende im Begriff sind, den schienengleichen Bahnsteigzugang zu benützen, müssen die

Bahnbenützenden in geeigneter Weise (beispielsweise durch Zuruf oder Signal „Achtung“) gewarnt werden.

4. (4)Werden Verschubfahrten über schienengleiche Bahnsteigzugänge notwendig, sind die schienengleichen

Bahnsteigzugänge zu beaufsichtigen oder zu sperren. Ist das Beaufsichtigen oder Sperren in Ausnahmefällen

nicht möglich, ist am schienengleichen Bahnsteigzugang mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Diesfalls darf nur

diese Fahrt über den schienengleichen Bahnsteigzugang zugelassen werden. Wird erkannt, dass Bahnbenützende

im Begriff sind den schienengleichen Bahnsteigzugang zu benützen, müssen die Bahnbenützenden in geeigneter

Weise (beispielsweise durch Zuruf oder Signal „Achtung“) gewarnt werden.

5. (5)Schienengleiche Bahnsteigzugänge dürfen nur im betrieblich notwendigen Zeitausmaß von

Schienenfahrzeugen besetzt sein.

6. (6)Wird erkannt, dass Bahnbenützende die vorgesehenen Bahnsteigzugänge nicht benützen, müssen sie in

geeigneter Weise (beispielsweise durch Zuruf oder Signal „Achtung“) gewarnt werden.
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